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1 Grundlage

Verordnung iiber die Priifingenieure, Priif-
amter und Priifsachverstandigen im Bau-
wesen (PriafVBau) vom 29. November
2007. Letzte beriicksichtigte Anderung:
8§83 und 35 geand. (83V.v.7.12. 2012, 732)

Diese Verordnung regelt die Anerkennung
und Tatigkeit der Prifingenieure fir Stand-
sicherheit und der Prifsachverstandigen
in den Fachbereichen, ferner die Rechts-
verhaltnisse der Priifamter und die Typen-
prifung.

Prifingenieure gibt es nur flr das Fachge-
biet Standsicherheit.

Prifsachverstandige werden anerkannt im
Fachbereich

Standsicherheit,

Brandschutz,

Vermessung im Bauwesen,
sicherheitstechnische Anlagen
und Einrichtungen sowie

5. Erd- und Grundbau.

oo

Prifingenieure nehmen in ihrem jeweili-
gen Fachbereich bauaufsichtliche Prifauf-
gaben auf Grund der Bayerischen Bauord-
nung oder von Vorschriften auf Grund der
Bayerischen Bauordnung im Auftrag der
Bauaufsichtsbehdrde wahr. Sie unterste-
hen der Fachaufsicht des Staatsministeri-
ums des Innern. Prifingenieure sind ho-
heitlich tatig.

Prifsachverstandige prifen und beschei-
nigen in ihrem jeweiligen Fachbereich im
Auftrag des Bauherrn oder des sonstigen
nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen
die Einhaltung bauordnungsrechtlicher An-
forderungen, soweit dies in der Bayeri-
schen Bauordnung oder in Vorschriften auf
Grund der Bayerischen Bauordnung vorge-
sehen ist; sie nehmen keine hoheitlichen
bauaufsichtlichen Prifaufgaben wahr. Die
Prifsachverstandigen sind im Rahmen
der ihnen obliegenden Pflichten unabhéan-
gig und an Weisungen des Auftraggebers
nicht gebunden.



2 Prufingenieure und Pruf-
sachverstandige flur Standsicherheit

Prifingenieure und Prifsachverstéandige far
Standsicherheit prifen die Vollstéandigkeit
und Richtigkeit der Standsicherheitsnach-
weise. Prifingenieure und Prifsachver
standige flr Standsicherheit Uberwachen
die ordnungsgemafie Bauausfihrung hin-
sichtlich der von ihnen gepriften oder be-
scheinigten  Standsicherheitsnachweise
stichprobenartig.

Prifingenieure und Prifsachverstandige
kdnnen nur Personen sein, die

1. nach ihrer Persdnlichkeit Gewahr
daflr bieten, dass sie ihre Aufgaben
ordnungsgemaf’ im Sinn des §5
PrafVBau erfllen,

2. die Fahigkeit besitzen, 6ffentliche
Amter zu bekleiden,

3. eigenverantwortlich und unabhangig
tatig sind,

4. den Geschaftssitz im Freistaat Bayern
haben und

5. die deutsche Sprache in Wort und
Schrift beherrschen.

Eigenverantwortlich tatig im Sinn des Sat-
zes 1 Nr. 3 ist,

1. wer seine berufliche Tatigkeit als einzi-
ger Inhaber eines Biros selbststandig
auf eigene Rechnung und Verantwor
tung ausubt,

2. wer
a) sich mitanderen Priifingenieuren/Priif-

sachverstandigen, Ingenieuren oder

Architekten zum Zweck der Berufs-
auslibung zusammengeschlossen
hat,
innerhalb dieses Zusammenschlus-
ses Vorstand, Geschaftsflhrer oder
persdnlich haftender Gesellschafter
mit einer rechtlich gesicherten lei-
tenden Stellung ist und
c) kraft Satzung, Statut oder Gesell-
schaftsvertrag dieses Zusammen-
schlusses seine Berufsaufgaben als
Prifingenieur und Prifsachverstan-
diger selbststandig auf eigene Rech-
nung und Verantwortung und frei von
Weisungen auslben kann oder
3. wer als Hochschullehrer im Rahmen ei-
ner Nebentéatigkeit in selbststandiger
Beratung téatig ist.

<

Unabhéangig tatig im Sinn des Satzes 1
Nr. 3ist, wer bei Auslibung seiner Berufsta-
tigkeit weder eigene Produktions-, Handels-
oder Lieferinteressen hat noch fremde In-
teressen dieser Art vertritt, die unmittelbar
oder mittelbar im Zusammenhang mit der
beruflichen Tatigkeit stehen.

Als Prifingenieure und Prifsachverstan-
dige fur Standsicherheit in den Fachrich-
tungen Massivbau, Metallbau und Holzbau
werden nur Personen anerkannt, die

1. das Studium des Bauingenieurwesens
an einer deutschen Hochschule oder ein
gleichwertiges Studium an einer aus-



landischen Hochschule abgeschlossen
haben,

2. seit mindestens zwei Jahren als mit der
Tragwerksplanung befasster Ingenieur
eigenverantwortlich und unabhangig
oder als hauptberuflicher Hochschul-
lehrer tatig sind,

3. mindestens zehn Jahre mit der Auf-
stellung von Standsicherheitsnachwei-
sen, der technischen Bauleitung oder
mit vergleichbaren Tatigkeiten betraut
gewesen sind, wovon sie mindestens
funf Jahre lang Standsicherheitsnach-
weise aufgestellt haben und mindes-
tens ein Jahr lang mit der technischen
Bauleitung betraut gewesen sein mus-
sen; die Zeit einer technischen Baulei-
tung darf jedoch nur bis zu hoéchstens
drei Jahren angerechnet werden,

4. Uber die erforderlichen Kenntnisse der
einschlagigen bauordnungsrechtlichen
Vorschriften verfigen,

5. durch ihre Leistungen als Ingenieure
Uberdurchschnittliche Fahigkeiten be-
wiesen haben und

6. die fur einen Prifingenieur oder Prif-
sachverstandigen erforderlichen Fach-
kenntnisse und Erfahrungen besitzen.

Prifsachverstandige fir Standsicherheit
sind auch

1. PrUfingenieure fUr Standsicherheit so-
wie

2. die Leiter und stellvertretenden Lei-
ter der Prifamter, die im Auftrag und

auf Rechnung des jeweiligen Priifam-
tes und abweichend von §4 Satz 1 Nr.3
PrifVBau nicht eigenverantwortlich und
unabhéangig tatig werden.

Ein Prifungsausschuss entscheidet ge-
genlber der Anerkennungsbehdrde Gber
das Vorliegen der Anerkennungsvoraus-
setzungen.

Uber den Antrag auf Anerkennung entschei-
det bei Prifingenieuren flr Standsicherheit
das Staatsministerium des Innern.
Ansprechpartner bei der Obersten Bau-
behdrde sind Herr Ackermann oder Herr
Sieber, Telefon 089 21923499.

Bei Prifsachverstandigen flr Standsicher
heit entscheidet der Eintragungsausschuss
bei der Bayerischen Ingenieurekammer
Bau (Anerkennungsbehorde). Ortlich zu-
standig ist die Anerkennungsbehorde des
Geschéftssitzes des Bewerbers.




3 Prufsachverstandige fur Brandschutz

Prifsachverstandige fir Brandschutz pri-
fen die Vollstandigkeit und Richtigkeit der
Brandschutznachweise und bescheinigen
Bauvorlagen auf der Basis der Bayeri-
schen Bauordnung. Dies erfolgt auf Ver
anlassung des Bauherrn und stellt eine
gleichwertige Alternative zur Prifung der
Brandschutznachweise durch die untere
Bauaufsichtsbehorde dar. Allein der Bau-
herr trifft die Entscheidung, ob der Brand-
schutznachweis vom Priifsachverstandigen
fir Brandschutz oder von der Bauaufsicht
gepruft wird. Bescheinigungen von Brand-
schutznachweisen durch Prifsachverstan-
dige flir Brandschutz ersetzen die Pri-
fung der Brandschutznachweise durch
die untere Bauaufsichtsbehorde vollstan-
dig. Nach erstellter Bescheinigung und
wahrend der baulichen Umsetzung einer
Maflnahme flhren Prifsachverstandige
far Brandschutz die Baulberwachung in-

soweit durch, dass sie zum Abschluss
der BaumaRnahme bescheinigen kon-
nen, dass das von ihnen gepriifte Brand-
schutzkonzept baulich umgesetzt wurde.
Die Baulberwachung erfolgt stichproben-
artig und ersetzt nicht die Fachbauleitung
fr Brandschutz.

Prifsachversténdige fir Brandschutz pri-
fen Brandschutznachweise, die als Bau-
vorlage von Fachplanern flr Brandschutz
oder von Architekten erarbeitet wurden. Im
Rahmen der Prifung erfolgt die Einbindung
der drtlichen Feuerwehr wahlweise schrift-
lich oder durch Besprechung. Die ortliche
Feuerwehr ist der jeweilige Kreisbrandrat
bzw. Stadtbrandrat und der Kommandant.
Nach Prifung der Brandschutznachweise
auf Vollstéandigkeit und Richtigkeit wird die
Bescheinigung Brandschutz erstellt. Prif-
sachverstandige konnen sich bei ihrer Tatig-
keit der Mithilfe befahigter und zuverlassi-
ger fest angestellter Mitarbeiter bedienen,
deren Tatigkeit sie jederzeit voll Uberwa-
chen kénnen.

Die Vorgaben der Bayerischen Bauordnung
und der Sonderbauverordnungen sind stan-
dardisiert. Alternative Losungen zu den all-
gemeinen gesetzlichen Regeln sind mog-
lich und insbesondere im Bestand haufig
unumganglich. Die Bauordnung regelt
diese Abweichungen explizit. Abweichun-
gen sind unter Beibehaltung der allgemei-
nen Schutzziele im Einzelfall zu bewer-
ten und kénnen bei Angemessenheit von



Prifsachverstéandigen fur Brandschutz be-
scheinigt werden. Es mlissen dazu die Vor
aussetzungen fur die Zulassung von Abwei-
chungen vorliegen. Die Bescheinigung von
Abweichungen im Hinblick auf den Brand-
schutz liegt im Ermessen des Prifsachver-
standigen flr Brandschutz. Es bedarf da-
nach keiner weiteren Genehmigung der
Abweichungsentscheidung durch die un-
tere Bauaufsichtsbehorde.

Als Prlfsachverstandige fir Brandschutz
werden nur Personen anerkannt, die

1. als Angehdrige der Fachrichtung Archi-
tektur, Hochbau, Bauingenieurwesen
oder eines Studiengangs mit Schwer
punkt Brandschutz ein Studium an einer
deutschen Hochschule, ein gleichwer-
tiges Studium an einer auslandischen
Hochschule abgeschlossen haben oder

fir ein Amt mindestens der Besol-
dungsgruppe A 10 in der Fachlaufbahn
Naturwissenschaft und Technik, fach-
licher Schwerpunkt feuerwehrtechni-
scher Dienst, qualifiziert sind,

2. danach mindestens finf Jahre Erfah-
rung in der brandschutztechnischen Pla-
nung und Ausfihrung von Gebauden,
insbesondere von Sonderbauten un-
terschiedlicher Art mit hdherem brand-
schutztechnischen Schwierigkeitsgrad,
oder deren Priifung,

3. die erforderlichen Kenntnisse im Be-
reich des abwehrenden Brandschutzes,

4. die erforderlichen Kenntnisse des
Brandverhaltens von Bauprodukten und
Bauarten,

5. die erforderlichen Kenntnisse im Be-
reich des anlagentechnischen Brand-
schutzes und

6. die erforderlichen Kenntnisse der ein-
schlagigen bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften besitzen.

Die Prifung der Anerkennungsvorausset-
zungen flhrt die Bayerische Architekten-
kammer durch. Antragsunterlagen sind
dort zu erhalten und einzureichen. In ei-
ner umfassenden mindlichen Prifung
der erforderlichen Kenntnisse stellt der
Prifungsausschuss die fachliche Eignung
des Kandidaten fest. Uber die Eintragung
in die Liste der Prifsachverstandigen flr
Brandschutz in Bayern entscheidet der
Eintragungsausschuss der Bayerischen
Architektenkammer.
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4 Prufsachverstandige

firVermessung im Bauwesen

Prifsachverstandige fir Vermessung im
Bauwesen bescheinigen die Einhaltung
der in den Bauvorlagen oder bauaufsichtlich
festgelegten Grundflache und Hoéhenlage
im Sinn von Art.68 Abs.6 Satz 2 BayBO.

Als Prifsachverstandige fir Vermessung
im Bauwesen werden Personen aner
kannt, die

1. ein Studium im Studiengang Vermes-
sungswesen an einer deutschen Hoch-
schule oder ein gleichwertiges Studium
an einer auslandischen Hochschule mit
Erfolg abgeschlossen haben und

2. Uber eine dreijéghrige Berufserfahrung
im Vermessungswesen verflgen.

3. DieallgemeinenVoraussetzungen nach
84 PrifVBau erfillen.

Uber den Antrag auf Anerkennung ent-
scheidet der Eintragungsausschuss bei der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau (An-
erkennungsbehorde). Ortlich zustandig ist
die Anerkennungsbehdrde des Geschafts-
sitzes des Bewerbers.



5 Prufsachverstandige fur die Prafung sicher-
heitstechnischer Anlagen und Einrichtungen

Die Prifsachverstandigen fir die Prifung
sicherheitstechnischer Anlagen und Einrich-
tungen bescheinigen die Ubereinstimmung
der technischen Anlagen und Einrichtungen
mit den oOffentlich-rechtlichen Anforderun-
genim Sinnvon 88 1 und 2 der Verordnung
Uber Prifungen von sicherheitstechnischen
Anlagen und Einrichtungen (Sicherheitsan-
lagen-Prifverordnung — SPrifV vom 3. Au-
gust 2001 i.d.F ab 01.01.2008).

Als Prifsachverstandige fir die Prifung
sicherheitstechnischer Anlagen und Ein-
richtungen im Sinn von 81 Satz 1, §2
Abs. 1 der Sicherheitsanlagen-Prifverord-
nung (SPrifV) werden nur Personen aner-
kannt, die

1. ein Ingenieurstudium an einer deut-
schen Hochschule oder ein gleichwer-
tiges Studium an einer auslandischen
Hochschule abgeschlossen haben,

2. den Nachweis ihrer besonderen Sach-
kunde in der Fachrichtung auf die sich
ihre Priftatigkeit beziehen soll, durch
ein Fachgutachten einer Industrie- und
Handelskammer oder einer vom Staats-
ministerium des Innern bestimmten
Stelle erbracht haben,

3. als Ingenieure mindestens finf Jahre
in der Fachrichtung, in der die Prifta-
tigkeit ausgelbt werden soll, praktisch
tatig gewesen sind und dabei mindes-
tens zwei Jahre bei Prifungen mitge-
wirkt haben.

-
[
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N

Prifsachverstandige flr die Prifung sicher
heitstechnischer Anlagen und Einrichtun-
gen missen nicht eigenverantwortlich tatig
sein, wenn sie Beschéftigte eines Unterneh-
mens oder einer Organisation sind, deren
Zweck in der Durchfihrung vergleichbarer
Prifungen besteht und deren Beschaftigte
flr die Pruftatigkeit keiner fachlichen Wei-
sung unterliegen. Bedienstete einer 6ffent-
lichen Verwaltung mit den fir die Ausiibung
derTatigkeit als Prifsachverstandige erfor-
derlichen Kenntnissen und Erfahrungen
flr technische Anlagen und Einrichtungen
gelten im Zustandigkeitsbereich dieser Ver-
waltung als Prifsachverstandige.

[}
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Fachrichtungen:

Prifsachverstandige flr die Prifung sicher
heitstechnischer Anlagen und Einrichtun-
gen kdnnen flr folgende Fachrichtungen
anerkannt werden:

1. LUftungsanlagen
(82 Abs. 1 Nr.1 SPrufV),

2. CO-Warnanlagen
(82 Abs. 1 Nr.2 SPrufV),

3. Rauch- und Warmeabzugsanlagen
(82 Abs. 1 Nr.3 SPrifV),

4. Brandmelde- und Alarmierungsan-
lagen (82 Abs. 1 Nr.6 SPrifV),

5. Sicherheitsstromversorgungen
(82 Abs. 1 Nr.7 SPrufV),

6. Feuerldschanlagen
(82 Abs.1 Nrn.4 und 5 SPrufV).

Die Anerkennung nach Satz 1 Nr. 1 kann auf
LUftungsanlagen fir Garagen (§ 14 Abs. 1
der Verordnung Uber den Bau und Betrieb
von Garagen sowie Uber die Zahl der not-
wendigen Stellpldtze) beschrankt werden.

Uber den Antrag auf Anerkennung ent-
scheidet der Eintragungsausschuss bei der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau (An-
erkennungsbehorde). Ortlich zustandig ist
die Anerkennungsbehdrde des Geschafts-
sitzes des Bewerbers.
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6 Prufsachverstandige fir den Erd- und

Grundbau

Prifsachverstandige fur Erd- und Grundbau
bescheinigen die Vollstandigkeit und Rich-
tigkeit der Angaben Uber den Baugrund hin-
sichtlich Stoffbestand, Struktur und geolo-
gischer Einflisse, dessenTragfahigkeit und
die getroffenen Annahmen zur Griindung
oder Einbettung der baulichen Anlage.

Als Prifsachversténdige fir den Erd- und
Grundbau werden nur Personen anerkannt,
die

1. als Angehdorige der Fachrichtung Bauin-
genieurwesen, der Geotechnik oder ei-
nes Studiengangs mit Schwerpunkt In-
genieurgeologie ein Studium an einer
deutschen Hochschule oder ein gleich-
wertiges Studium an einer auslan-
dischen Hochschule abgeschlossen
haben,

2. neun Jahre im Bauwesen tatig, da-
von mindestens drei Jahre im Erd- und
Grundbau mit der Anfertigung oder Be-
urteilung von Standsicherheitsnachwei-
sen betraut gewesen sind,

3. Uber vertiefte Kenntnisse und Erfahrun-
gen im Erd- und Grundbau verfigen,

4. weder selbst noch ihre Mitarbeiter noch
Angehdrige des Zusammenschlusses
an einem Unternehmen der Bauwirt-
schaft oder an einem Bohrunterneh-
men beteiligt sind.

Der Nachweis der Anerkennungsvoraus-
setzungen ist durch die Vorlage eines Ver-
zeichnisses aller innerhalb eines Zeitraums

von zwei Jahren vor Antragstellung erstell-
ten Baugrundgutachten zu flhren, von de-
nen mindestens zehn Gutachten die Be-
waltigung Uberdurchschnittlicher Aufgaben
zeigen mussen; hiervon sind zwei Gutach-
ten gesondert vorzulegen.

Uber das Vorliegen der Zulassungsvoraus-
setzung hat der Bewerber eine besondere
Erklarung abzugeben.

Prifsachverstandige fir den Erd- und
Grundbau mussen nicht eigenverantwort-
lich tatig sein, wenn sie in fachlicher Hin-
sicht fUr ihre Tatigkeit allein verantwortlich
sind und Weisungen nicht unterliegen.
Der Eintragungsausschuss bei der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau holt von ei-
nem bei der Bundesingenieurkammer be-
stehenden Beirat ein Gutachten Uber die
Anerkennungsvoraussetzungen ein.
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7 Sachverstandiger nach § 2 Abs. 1 der Zu-
standigkeits- und Durchfihrungsver-
ordnung zur Energieeinsparverordnung
(EnEV) — ZVENEV - vom 22.Januar 2002
(GVBI S. 18), zuletzt geandert durch Ver-
ordnung vom 19.Januar 2011 (GVBI S.42)

Durch die Energieeinsparverordnung (En-
EV) in der Fassung vom 24.07.2007 (BGBI |
S.1519) wurden die bisher bestehen-
den Vorschriften neu gefasst. Die Lander
sind ermachtigt, die Uberwachung der in
der EnEV festgesetzten Anforderungen
ganz oder teilweise auch auf Sachver
standige zu Ubertragen. Das ist in Bayern
durch die Zustandigkeits- und Durchflh-
rungsverordnung zur Energieeinsparver-
ordnung (ZVEnEV) vom 22.01.2002 (GVBI
S.18) geschehen, die am 01.02.2002 in
Kraft getreten und mehrfach durch Verord-
nung, zuletzt vom 19. Januar 2011 (GVBI
S.42) mit Wirkung ab 1. Januar 2008 ge-
andert worden ist. In dieser Verordnung
ist in Anlehnung an das Modell des Prif-
sachverstandigen nach der Bauprifver
ordnung vom 29. November 2007 (GVBI
S. 829) die Bestellung privater Sachverstan-
diger vorgesehen, welche die Einhaltung
bestimmter Anforderungen der EnEV be-
scheinigen, womit behordliche Prifaufga-
ben insoweit entfallen.

Die Bestellung dieser Sachverstandigen
erfolgt fUr Ingenieure durch Eintragung in
eine von der Bayerischen Ingenieurekam-
mer-Bau zu fiihrende Liste (fir Architekten
ist die Bayerische Architektenkammer zu-

standig). Die Entscheidung hiertber trifft
der bei der Bayerischen Ingenieurekam-
mer-Bau eingerichtete Eintragungsaus-
schuss. Dessen Entscheidung ist ein Ver-
waltungsakt, fir den auch eine GebUhr zu
entrichten ist, die sich in ihrer Hohe an den
Gebuhren fir die Zulassung anderer Prif-
sachverstandiger orientiert. Im Hinblick auf
die Bedeutung der von ihnen auszutben-
denTétigkeit mUssen die Sachverstandigen
Uber eine ausreichende Qualifikation verfu-
gen, die der Eintragungsausschuss zu Uber
prifen und festzustellen hat.

§2 Abs.1 ZVENnEV sieht dabei zwei Grup-
pen von Sachverstandigen vor, namlich
zum einen Sachverstandige bezlglich des
Bereichs der Gebaudehlille, des baulichen
und energiesparenden Warmeschutzes (Bi-
lanzverfahren), und zum anderen bezlg-
lich des Bereichs der energiesparenden
Anlagentechnik bei Gebduden. Die Sach-
verstandigen mussen nicht bauvorlagebe-
rechtigt und nicht nachweisberechtigt im
Sinne von Art.62 Abs.2 BayBO sein. Da-
durch wird unter anderem auch den Prif-
ingenieuren nach der Verordnung Uber die
bautechnische Prifung baulicher Anlagen
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(PrafVBau), die bereits in der Vergangenheit
die Nachweise nach der Warmeschutzver-
ordnung Uberpriift haben, der Zugang zu
dieser Sachverstandigentatigkeit eroffnet.

Die in die Liste einzutragenden Sachver
standigen muissen nicht eigenverantwort-
lich im Sinne von Art.3 Abs.5 Satz 2 Bau-
KaG tatig sein, sie kdbnnen also auch in
einem Angestelltenverhaltnis stehen. lhre
Unabhangigkeit gewahrleistet §2 Abs.2
ZVENEV dadurch, dass sie nicht tatig wer
den durfen, wenn sie oder ihre Mitarbeiter
bereits, insbesondere als Entwurfsverfas-
ser, Nachweisersteller, Vorgutachter, Bau-
leiter oder Unternehmer, mit dem Gegen-
stand der Bescheinigung befasst waren
oder wenn ein sonstiger Befangenheits-
grund vorliegt.

Die deutsche Staatsangehorigkeit oder ein
Wohnsitz bzw. eine Niederlassung in Bay-
ern sind nicht erforderlich.

Die Eintragung in die Liste ist aber Voraus-
setzung flr eine entsprechende Sachver-
standigentatigkeit im Freistaat Bayern. Die
Eintragung in die Liste der Sachverstandi-
gennach §2Abs. 1 ZVEnEV istim Einzelnen
an folgende Voraussetzungen geknUpft:

Der Bewerber muss Uber ein abge-
schlossenes Ingenieurstudium ver
figen (Vorlage einer beglaubigten
Kopie der Diplomurkunde und des
Abschlusszeugnisses).

Der Bewerber muss im Sinne von Art. 5
Abs. 1 Satz 3 BauKaG im Bauwesen tati-
ger Ingenieur sein. Im Bauwesen tatige
Ingenieure sind nach dieser Vorschrift
insbesondere Ingenieure, die in einer
oder mehrerer Fachrichtungen des Bau-
ingenieur, Vermessungs-, Wasserwirt-
schafts- oder Verkehrswesens, der In-
genieurgeologie, der Bauphysik, der
Energie-, Heizungs-, Klima-, Ver und
Entsorgungs-, Sanitar, Telekommuni-
kations-, Elektro- und Lichttechnik, der
Forder und Lagertechnik oder der Ar
beitssicherheit an baulichen Anlagen
arbeiten. Darunter fallen insbesondere
auch Bauphysiker (thermische Bauphy-
sik) und die Sanitar, Heizungs- und
Klimatechnik-Ingenieure.
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3.

Die Bewerber mussen Uber vertiefte
Kenntnisse im Bereich des baulichen
und energiesparenden \Warmeschut-
zes oder (und) in der energetischen Be-
wertung der technischen Gebaudeaus-
ristung verfligen. Das geschieht durch
den Nachweis einer mindestens drei-
jahrigen zusammenhangenden, nach
Studienabschluss erworbenen Berufs-
erfahrung auf den jeweiligen Gebieten.
Diese dreijahrige zusammenhangende
Berufserfahrung ist grundsatzlich durch
eine diesen Zeitraum abdeckende Pro-
jektliste (Objektliste) glaubhaft zu ma-
chen, die ndhere Erlauterungen uber
Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der
einzelnen Objekte enthalt, insbeson-
dere die warmeschutztechnische bzw.
die energetische Bedeutung dieser Ob-
jekte sowie Art und Inhalt seiner dies-
bezlglichen Tatigkeit naher beschreibt.

Erganzend zu dieser Projektliste hat
der Antragsteller drei von ihm erstellte
vollstdndige und priffahige Nachweise
nach dem Bilanzverfahren, nach der
Energieeinsparverordnung bzw. drei
vollstandige von ihm erstellte Arbei-
ten der energetischen Planung oder
Bewertung von Anlagen fir Heizung,
Warmwasser und Liftung vorzulegen.
Gleichzeitig hat der Antragsteller seine
bisherigen Tatigkeitsschwerpunkte dar
zustellen. Weitere Nachweise zu verlan-
gen steht im pflichtgemalRen Ermessen
des Eintragungsausschusses.
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8 Hinweise zur offentlichen Bestellung
und Vereidigung als Sachverstandiger

Wie werde ich offentlich bestellter und verei-
digter Sachverstandiger im Bauwesen?

Sieben Schritte zur 6ffentlichen Bestellung

Wichtiger Hinweis:

Die offentliche Bestellung und Vereidigung
als Sachversténdiger erfolgt meist durch
die Industrie- und Handelskammer (IHK).
Weitere Informationen erhalten Sie bei der
zustandigen IHK und lber deren Internet-
seiten. — www.svv.ihk.de

Schritt 1
Sachgebiet auswahlen

Besondere Qualifikation, personliche Eig-
nung und Uberdurchschnittliche Sachkunde
sind gefordert. Fir das Bauwesen gibt es
zurzeit rund 50 Sachgebiete, zum Beispiel
Sachgebiet 9: Schaden an Gebauden.

Schritt 2
Zustandige IHK anfragen
und offentliche Bestellung beantragen

Bei der zustandigen Industrie- und Han-
delskammer (IHK) anfragen, ob fiir das aus-
gewadhlte Sachgebiet Sachversténdige be-
stellt und vereidigt werden.

= Zum Beispiel wenn sich der Wohnort
in Minchen oder im Regierungsbezirk
Oberbayern befindet:
IHK fir Minchen und Oberbayern
BalanstralRe 55 — 59, 81541 Minchen
Telefon 089 5116-1150
Telefax 089 5116-1306

=  FEin glltiges Gesamtverzeichnis der
offentlich bestellten und vereidigten
Sachverstandigen in Bayern mit dem
Anhang »Wissenswertes in 10 Tipps«
(15,— €/Stlck) ist bei der IHK erhaltlich

»  Dije Sachverstandigenordnung der IHK
in gultiger Fassung ist ebenfalls bei der
IHK erhaltlich.

Nach einem Beratungsgesprach bei der
IHK kann dann die 6ffentliche Bestellung
als Sachverstandiger bei der IHK beantragt
werden.

Schritt 3
»lfS-Informationen« abonnieren

Das Institut flr Sachverstandigenwesen
(IfS) gibt die Zeitschrift »lfS-Informatio-
nen« heraus.

Institut flir Sachverstandigenwesen (IfS)
Hohenzollernring 85 — 87
50672 Koln

Telefon 0221 91277113
E-Mail: info@ifsforum.de
www.ifsforum.de
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Schritt 4
Ausbildungsseminare belegen

Ausbildungsseminare z.B. des IfS bei al-
len IHKs in Deutschland oder der Ingeni-
eurakademie West, der Ingenieurkammer-
Bau NRW in DUsseldorf, der Akademie der
Architekten und Stadtplanerkammer Hes-
sen in Wiesbaden oder der Deutschen In-
genieur- und Architekten-Akademie in Min-
chen belegen, z.B.

= Grundseminar offentliche Bestellung
und Vereidigung von Sachverstandigen

m  Bearbeitung von Gerichtsauf-
trdgen/Inhalt und Aufbau von
Sachverstandigengutachten

m  Der Sachverstdndige als Gerichtsgut-
achter und Privatgutachter

m  Der Ortstermin des Sachverstandigen

m  Selbstédndiges Beweisverfahren gem.
8485 ff. ZPO

= Der Sachverstéandige als
Schiedsgutachter

= etc.

Schritt 5
Nachweise, Zeugnisse und Gutachten
einreichen und zur Priifung anmelden

AnschlieRend die geforderten Nachweise,
Zeugnisse und Gutachten gemalR Sachver
standigen-Ordnung bei der IHK einreichen,
Prifungstermin bei der IHK erfragen und
zur Prifung anmelden.

Schritte 6
Prifung ablegen

Fur eine erfolgreiche Priifung ist eine aus-
reichende Vorbereitung notwendig, siehe
dazu auch Schritt 4.

Schritt 7
Offentliche Bestellung mit Vereidigung

Nach bestandener Priifung fiir das ausge-
wahlte Sachgebiet erfolgt die 6ffentliche
Bestellung mit Vereidigung durch den Pra-
sidenten der IHK mit Aushandigung von
Urkunde, Ausweis und Rundstempel gem.
§36 GewO.
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	6 Prüfsachverständige für den Erd- und Grundbau
	7 Sachverständiger nach § 2 Abs. 1 der Zuständigkeits- und Durchführungsverordnung zur Energieeinsparverordnung(EnEV) – ZVEnEV – vom 22. Januar 2002 (GVBI S. 18), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Januar 2011 (GVBI S. 42)
	8 Hinweise zur öffentlichen Bestellung und Vereidigung als Sachverständiger



